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Bericht über die zung vom 1. Mai 1959 

I 
1 
1 I 

Gestern »Freitag versammelte sich der Land
tag in öffentlicher Sitzung und behandelte eine 
umfangreiche Tagesordnung. Nach einer kur
zen Konferenzzimmerbesprechung eröffnete 
Landtagspräsident IDr. Hoop um 9.20 Uhr die 
Sitzung und begrüßte die Abgeordneten, sowie 
als Vertreter der Regierung Regierungschef 
Alexander Frick. (Der Abgeordnete Andreas 
,Vogt war durch den Ersatzabgeordneten Hans 
Hilti, Metzgermeister, Schaan, vertreten). 

Als ersten Punkt der Tagesordnung geneh
migte der 'Landtag das Protokoll der Eröffnungs-
Sitzung vom 18. März 1959 diskussionslos. 

Im folgenden befaßte sich der Landtag mit 
einer Eingabe folgenden Wortlautes: 

«Die unterzeichneten Landtagsabgeordneten 
beantragen, anschließend an die Eröffnungs
sitzung des Landtages denselben möglichst 
bald zu einer ordentlichen Geschäftssitzung 
einzuberufen und auf die Tagesordnung der
selben folgenden Gegenstand zur Beratung 
und Beschlußfassung zu setzen: 

Die im Jahre 1958 beendete Neueinschät-
Züng der Gebäude ist für die Steuerver
waltung für solange auszusetzen, bis die 
vorgesehene 'Novellierung des Steuerge
setzes durchgeführt und in Kraft ist. Bis 
dahin ist che alte Einschätzung der Ge
bäude der Steuereinschätzung und Steuer
veranlagung zugrunde zu legen. 

Sie begründen ihren Antrag damit, daß durch 
die Höherschätzung ein Mehrsteuerkapital 
von rund 50 Millionen Franken geschaffen 
und damit eine steuerliche Mehrbelastung 
von ca. Fr. 150 000.— eintritt, ohne daß die 
für die Novellierung vorgesehene Erleich
terung für die untern'Einkommens- und Ver
mögenskategorien den notwendigen Aus
gleich schaffen kann. Damit ergäbe sich für 
diese Kategorie der Steuerpflichtigen eine 
Mehrbelastung gegenüber bisher. Es recht
fertigt sich daher, die Anwendung der Ge
bäudehöherschätzung für solange auszuset
zen, bis die Steuergesetznovellierung ge
schaffen ist, 

Johann Beck 
Paul Oehri 
Alois Oehri» 

• Die Debatte über diese Eingabe eröffnete der 
Abgeordnete Johann Beck, mit einer (Begrün
dung des Antrages. Hierauf folgte die 

Stellungnahme 
von Begleningschei Frick 

zur Eingabe der Abgeordneten Johann Beck, 
Paul Oehri und Alois Oehri. 

Herr Präsident, 
Meine 'Herren Abgeordnete I 

Diese Motion hat mich tatsächlich über
rascht. Sie werden die Ueberraschung verste
hen, wenn ich Ihnen 

1. die Vorgeschichte 
der abgeschlossenen Gebäude-Neuscha'czung 
skizziere: 

a) In der Landtagssitzung vom 6. August 1954 
verlangte der damalige Abgeordiiete Josef 
Büchel, daß alle Baulichkeiten des Landes ei
ner Neueinschatzung zu unterziehen seien, 
da die geltenden Bewertungen von Gemein
de  zu Gemeinde stark von einander abwei
chen würden. Er beantragte gleichzeitig die 
Einsetzung einer speziellen Schätzungskom
mission für das ganze Land. Wörtlich heißt 
es im Sitzungsprotokoll des Landtages: «Ich 
glaube, daß bei der inzwischen eingetrete
nen kolossalen Wertveränderung nach drei
ßig Jahren die Neueinschätzung wohl wie

der einer Kommission übertragen werden 
dürfte.» Weiters verlangte der Abgeöifjine-
te Josef Büchel dieses sehr d r i n g  ein d e 
Postulat r a s c h e s t e n s  in die Tat ürazu-
setzen. 
Paul Büchel, ein Abgeordneter derselben 
Fraktion, unterstützte die Anregung des Ab
geordneten Josef Büchel. Der Regierungs
vertreter nahm den Antrag auf Einsetzung 
einer Spezialkommission für diese, allgemei
ne Neuschätzung zur Prüfung entgegen, 

b) Die 'Fürstliche Regierung behandelte diese 
Angelegenheit in den Sitzungen vom 9. Sep
tember und 7. Oktober 1954. Sie bestellte die 
verlangte Spezialkommission und befaßte 
sich mit der Ausarbeitung eines für diese 
Kommission wegleitenden Reglementes im 
Sinne Von Art. 34 des Steuergesetzes. Datnit 
aber diese Neubewertung wirklich im Sinne 
des Parlamentes erfolge, wurde dem Land
tage, der von der Regierung genehmigte Re
glementsentwurf zur Einsichtnahme und Ge
nehmigung vorgelegt. 

c) Unter Punkt 6 der Tagesordnung der 'Land
tagssitzung vom 24. November 1954 und un
ter Punkt 7 der Tagesordnung für die Sit
zung am 29. Dezember 1954 kam dann die
ses Reglement recht ausführlich zur Spra? 
che. Den darin aufgestellten Grundsätzen 
wurde zugestimmt, es wurde aber die Ab
änderung des Art. 34 des 'Steuergesetzes für 
notwendig erachtet. Die Regierung wurde 
schließlich durch einstimmigen Beschluß 
eingeladen, eine Gesetzesvorlage betr. die 
Abänderung des Art. 34 des Steuergesetzes 
einzubringen und bis dahin die schon be
stellte Schätzungskammission nicht in Funk
tion treten zu lassen. 
In der Sitzung vom 2. Juni 1955 befaßte sich 
dann der Landtag mit dieser Regierungsvor
lage. Diese wurde vorerst noch einer Land
tagskommission übergeben und wurde dann 
in der Sitzung vom 18. August 1955 einhel
lig zum Gesetz .erhoben. 

d) Jetzt erst konnte die Schätzungskommission 
ihre Arbeit aufnehmen. Da die Mitglieder 
dieser Sonderkommission Berufsleute waren, 
konnten diese nicht ihre ganze Zeit dieser 
Spezialaufgabe widmen, sodaß bis zum Ab
schluß derselben drei Jahre vergingen. 
Anläßlich der Budgetberatung am 23. Dezem
ber 1958 konnte ich dem Landtag melden, 
daß das dringlich erklärte Postulat des Ab
geordneten Josef Büchel nun erfüllt und die 
Einschätzungen in Rechtskraft erwachsen 
seien. 
Und nun — nach Ablauf eines Vierteljahres 
— kommen drei Abgeordnete derselben 
Fraktion und wollen Einhalt gebieten. Das 
hat mich wirklich überraschtl 

2. Art. 2 des Gesetzes vom 18. August 1955 betr. 
die Abänderung des Art. 34 des Steuerge
setzes beauftragt die 'Regierung mit dessen 
Vollzuge. Nachdem überdies im Landtage 
diese Sache als dringendes Postulat einge
bracht wurde, tat die Regierung ihr Möglich
stes, um die angestrebte Gleichheit' der 
Schätzungen baldmöglichst zu erreichen. Sie 
gab die nötigen Vollzugsweisungen. 
Im letzten Quartal des Jahres 1958 wurden 
alle gebäudebesitzenden Pflichtigen mittels 
genau ausgefülltem Formular von der Neu
bewertung verständigt. Die Rechtsmittelbe
lehrung lautete: «Gegen diese Einschätzung 
können Sie zunächst bei der Gemeindesteuer
kommission schriftlich Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist innert 14 Tagen einzurei-

/ chen und ausführlich zu begründen. Bei Ab
lehnung des Einspruches steht dem Betrof

fenen die Beschwerde an die Landessteuer
kommission zu.» 
Weiters wurden alle Gebäudebesitzer davon 

verständigt, daß die. Neuschätzung erstmals 
bei der Steuerveranlagung im Jahre 1959 zur 
Anwendung komme. 
Einsprachen gab es im ganzen Lande etwa 
50. Diese konnten bis auf 7 Fälle erledigt 
werden, sodaß jetzt bis auf diese 7 Fälle, die 
noch bei der Landessteuerkommission an
hängig sind, alle Schätzungen rechtskräftig 
geworden sind. Es ist zum mindesten sehr 
fraglich, ob der Landtag rechtskräftig ge
wordene Entscheidungen, die auf Grund ei
nes Gesetzes ergingen, kurzerhand einfach 
zeitweise außer Kraft setzen kann. 

In diesen Tagen wird bei uns in diesem Zu
sammenhange viel von einer Steuererhö
hung gesprochen und vor allem geschrie
ben. Haben wir hier wirklich eine Steuer
erhöhung? Schauen wir uns diese Sache et
was besser an: Wie bei ziemlich allen Wäh
rungen der Welt ging auch die Kaufkraft 
des Schweizer Frankens besonders seit den 
dreißiger Jahren zwar allmählich, aber ste
tig etwas zurück. So kommt es, daß heute 
z. B. der Baukostehindex auf 215 Punkten 
steht, gegenüber 100 Punkten im Jahre 1939. 
Der Lebenskostenindex ist in gleichen Jah
ren von 100 Punkten auf rund 180 hinauf
geklettert. 

Meine Herren) Der WertmaSstab, das Geld, 
hat sich wesentlich verändert! 
Mit Recht würde sich z. B. ein Maurer, der 
in den dreißiger Jahren in der Stunde 1.10 Fr. 
verdiente, dagegen wehren, wenn man ihm 
ausrechnen würde, er verdiene heute mit 
seinen 2.80 Fr. 150% mehr als damals. Rein 
ziffernmäßig ja, nicht aber wertmäßig, denn 
in der Zwischenzeit ist eben auch der Le
benskostenindex und, wie wir gesehen ha
ben, vor allem auch der Baukostenindex 
stark angestiegen. Für den Schwund der 
Kaufkraft einer Währung, werden eben die 
Sachwerte entsprechend teurerl 
Wenn also ein Haus bei der allgemeinen 
Neueinschätzung höher bewertet wurde, so 
ist auch das eine ganz natürliche Folge de* 
schleichenden Geldentwertung. Land und 
Gemeinde bekommen heute als Vermögens
steuer auch abgewertete Franken. Durch die 
teilweise Angleichung der Schätzung an die 
veränderten Währungsverhältnisse entsteht 
keine wirklich reale Steuererhöhung, der Fis
kus erhält wertmäßig nicht mehr an Steuern 
als früher. Von einer Steuererhöhung kann 
man mit Recht nur reden, wenn der Steuer
satz nach oben verändert worden wäre, das 
aber ist nicht der Fall! Mit gleichem Recht 
könnte man somit behaupten, die Erwerbs
steuer sei erhöht worden, da diese eben 
auch vom ziffernmäßig stark erhöhten Ein
kommen zu zahlen ist. Und nun zur Schät
zung selber. 
Ich habe mir, um einen Ueberblick zu be
kommen, in einer Gemeinde einzelne Ka
tegorien herausschreiben lassen, so unter 
anderem auch die Arbeiter betreffenden 
Fälle. Es waren dort 55 Häuser, deren Be
sitzer zum Arbeitsstande angehören. Bis an-
hin haben diese 55 Objekte eine Gesamt
steuerschätzung in Höhe von 1 771 509.— Fr. 
ergeben. Diese gleichen 55 Gebäude wei
sen nun nach durchgeführten Neuschätzun
gen eine Gesamtsteuersuimme von 2,124,500.-
Franken auf, also ein Mehr von 363 000.- Fr., 
das entspricht einer durchschnittlichen Hö
herschätzung von 29%. Weiter ist hier fest
zustellen, daß die derzeitigen Schulden, die 
auf diesen Objekten lasten und gemäß Ge
setz in Abzug gebracht werden, 2,097,700.— 
Fr. beträgt. Das will also heißen, daß diese 
55 Steuerobjekte gemäß den bisherigen 
Schätzungen im Gesatnten gesehen mit Fr. 
326 000.— überschuldet waren. Wenn von 

II 
der neuen Schätzungssumme in Höhe vc s'ill 
2,124,500.— Fr. diese Schulden in Abzug g ;|Jj 
bracht werden, so ergibt sich jetzt für die j|]c 
55 Häuser gesamthaft ein steuerbares Kap j | f  
tal von sage und schreibe 37 000.— Fr. j i i  
Meine Herren Abgeordneten! Sie erseht :!|ji 
daraus, daß sich noch lange nicht jede H | f j |  
herschätzung auch auf dem Steuerzettel au 1 1  
wirkt. Das gilt vor allem für die unters '!jl; 
Einkommens- und Vermögenskategorie. I 'jj§ 
folge der niedrigen, dem Steuergesetz nie ™ 
entsprechenden Schätzungen haben wir v« 
hältnismäßig viele Fälle, welche in der Ste ' 
ererklärung als überschuldet erscheinen. D . ™ 
66%ige Belehnung durch die Landesbai f$l 
machte in vielen Fällen mehr aus, als d l-f§ 
100% «Verkehrswertschätzung» für die ste f t f  
erliche Erfassung. Das ist ein Umstand, d fejji 
in diesem Zusammenhang mit ins Kalkül g I; <|f| 
zogen werden muß. Zugegeben, es gibt go ;.•!§ 
lob Gemeinden, in denen die Verschuldui'l/if 
nicht in dem Maße zutrifft wie hier, wo v ' 
allem in letzter Zeit bei stark erhöhten K <-f|i 
sten gebaut wurde. . Wönh aber einer d 
Glück hatte und noch um 50% der heutig* jjff 
Kosten sein Haus baute, er also sozusag. ' f | |  
von der Abwertung profitierte, warum s« 
er nicht doch ein paar Franken Vermöger j?!| 
Steuer bezahlen? Er steht gegenüber de ';aj| 
der erst jetzt baut, denn doch wesentli 
besser da! 

Die Summe der Schätzungen von 35 b< 
seren, also komfortableren Wohnhäusern t 
lief sich vor der Neuschätzung auf 4,436,90 
Franken. Die Neue hingegen auf 6,594,70 ff 
Franken, also eine Höherschätzung um ] i[ 
2,157,200.—, das sind rund 48%. 

23 Geschäftshäuser in der gleichen C 
meinde wurden gesamthaft von 3,329,000.5) 
Fr, auf 5,315,000.— Fr. hinaufgeschätzt. Hi < 1  

beträgt die Höherschätzung rund 60% c'$ 
die bisherige. {I 
Hier besonders möchte ich einige ga 'f 
krasse Fälle herausgreifen: 

Bisherige Schätzung: 
185 000.— 
90 000.— 

250 000.— 
100 000.— 

'*i 

neue Schätzung, | 
425 000.— 
245 000.— 
615 000.— 
245 000.— 

Aber auch bei den komfortablen Wohnhe s, 
sern stellten sich ganz auffallende Unter! | 
Wertungen heraus. Einige wenige 'Beispiel 
mögen das zeigen: -

Bisherige Schätzung: neue Schätzung ? 
147 600.— 
104 000 — 
150 800.— 
72 000.— 

264 000, 
240 000. 
320000.-
145 000.-

Insbesondere bei Arbeiter gehörenden H. 
ser, die in den letzten Jahren gebaut w 
den, gab es auch Fälle, in denen' die nc 
Schätzung niedriger ist als die bisherige, </ 
deshalb, weil die Neubauten in einigen <•;] 
meinden ziemlich zum Bauwert eingesche 
wurden, die allgemeine Neueinschätzung1 

einfachen Wohngebäuden aber beträchtlij 
niedriger blieb. Auch hiefür aus der g 
chen Gemeinde einige Beispiele: 

Bisherige Schätzung: neue Schätzung 
72 000.—*) 69 000.— 
43 000.— 40 000.— 1 

35 000.— 34 000.— 
*) 2 Wohnungen 

J e  mehr man sich in diese Schätzungen ij 
tieft, j e  mehr man die alten und die ne> 
Schätzungen vergleicht, umso m<ehr 
man- sich der bis anhin bestandenen gro 
Ungleichheiten in den Bewertungen von '! 


